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Berlin W. 9, den 20. September 1916.
Ausführungsanweifung

zur
Bekanntmachung über Höchstpreise für Ger¬
stengraupen (Rollgerste) und Gerstengrütze
vom 9. September 1916 (RGBl . S . löio ) .

Auf Grund des § 5 der vorbezeichneten Bekannt¬
machung wird folgendes bestimmt:

1. Kommunaloerbändeim Sinne des § 3 der Be¬
kanntmachung sind die Stadt - und Landkreise. Unter
Gemeinden sind die Gemeinden im Sinne der Gemein-
deversassungsgesetze zu verstehen. Die Gutsbezirke
stehen den Gemeinden gleich.

2. Die Gemeindevorstände und die Vorstände der
Kommunalverbände werden ermächtigt, Ausnahmen
nach F o der Bekanntmachung an Stelle der Gemeinden
und Kommunaloerbändezuzulassen.

Der Minister für Handel und Gewerbe
3 . A. LusenSky.

Der Minister für Landwirtschaft, Domänen und
Forsten.

3. D . : Freiherr von Falkenhausen.
Der Minister des Innern.

I . A : Dr. Freund.

ifnöen Gegenstände werden von diesem Aufschub der
Zwangsvollstreckung nicht berührt.
, ®er  der ÖQn 5{e êr  Bekanntmachung be-
troffenen Gegenstände erfolgt durch die. Metall-Mobil-
machungsstelle der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Kö-
mg ich Preußischen Knegsministeriums, Berlin 8 LV 4«
Wilhelmstraße 20, unter Angabe der Stelle, an die der
Versand zu erfolgen hat. Dem Abruf ist unverzüg-
üch Folge zu leisten. Nichtbefolgung zieht die in der
BekanntmachungNr. M. 3231/10. 15 K. R. A an¬
gedrohten Strafen nach sich.

Sran &furt a. M., den 30. September 1916.
18. Armeekorps. Stellv. Generalkommando

Berlin, den 22. September 1916.
Infolge des Auftretens vereinzelter Pockener¬

krankungen in den besetzten feindlichen Gebieten hat
sich die Notwendigkeit ergeben, daß auch alle Zivil¬
personen, die in diese Gebiete reisen, sich vorher einer
erneuten Pockenschutzimpfungunterziehen, soweit sie nicht
m den letzten4 Jahren an Pocken erkrankt waren
oder mit Erfolg der Pockenschutzimpfung unterzogen
Worden sind. Ä!e Ausstellung eines Ao^ler!che!ne5»Zur
Reise in die besetzten feindlichen Gebiete mutz daher
von der Beibringung einer Bescheinigung hierüber ab-
hängig gemacht werden.

Diese Vorschriften gelten auch für Dienstreisen von
Beamten in die besetzten Gebietsteile.

Der Minister des Innern.
3 . V. : gez. DrcwS.

Tgb. Nr. L. 1836.
Marienberg, den 9. Oktober 1916.

Vorstehender Erlatz wird den Herren Bürgermeistern
des Kreises zur Kenntnisnahme mitgeteilt. Vorkom¬
mendenfalls ersuche ich die betreffenden Personen auf
diese Bestimmung hinzuweisen.

Der Königliche Landrat.

Bekanntmachung.
Nr. M. 748/9. 16. K. R. A ,

betreffend Aufschub der Zwangsvollstreckung
für die in 8 2, Klaffe B, Ziffer 2 der Bekannt¬
machung Rr. M. 3231/10. 15 K. R. A. bszeich-

neten Gegenstände aus Reinnickel*).
Vom 30. September 1916.

Der Endzeitpunkt für die Durchführung der
Zwangsvollstreckung gemäß § 8 der Bekanntmachuna
Nr. LI. 3231/10. 15. K. R. A., betreffend „Enteig¬
nung, Ablieferung und Einziehung der durch die Ver¬
ordnung Ll. 325/7. 15 K. R. A.) bezw. LI 325e/7. 15
Ä R . A. beschlagnahmten Gegenstände", vom 16. No¬
vember 1915, der bisher durch Absatza der Zusätze
der BekanntmachungNr. LI. 2684/2. 16. K. R. A
vom 15. März 1916 für die unter § 2, Klasse B,'
Mer 2 der Bekanntmachung Nr. Ll. 3231/10. 15
n. R. A. fallenden Gegenstände*) auf den 30. Septem-
°er 1916 festgesetzt war, wird hierdurch für diese Ge¬
genstände bis zum 28. Februar 1917 hinausae-
choben.

Andere als die unter § 2, KlasseB, Ziffer 2 der
Bekanntmachung Nr. LI. 3231/10. 15 K. R. A. fal-

') § 2, KlasseB, Ziffer 2 der Bekanntmachung Nr Li. 3231iU- 15 K. R. A. :
8 2. Bon der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

KlasseB : Gegenstände aus Reinnickel.
2. Einsätze für Kocheinrichtungen, wie Kessel, Deckel¬

schalen, Innentöpfe nebst Deckeln an Kipptöpfen,
Kartoffel-, Fisch- und Flcischeinsätze usm. nebst Rein¬nickelarmaturen.
Vorstehende Gegenstände fallen auch dann unter
die Verordnung, wenn sie mit einem Ueberzug
(Metall , Lack, Farbe u. dgl.) versehen sind.

Absatz b) der Zusätze der Bekanntmachuug Nr. LI. 2684/2.
16. K. R. A.:
Zu Dampfkocheinrichtungen gehörende Armaturen,
für di« Ersatz aus beschlagnahmefreiem Material nicht
beschafft werden kann, brauchen nicht abgeliefert wer¬
den und können bis auf weiteres in Benutzung bleiben.

Nachtrag
’ Nr. W . II . 1700/9. 16. K. R. A

zu der Bekanntmachung, betreffend Beschlag¬
nahme baumwollener Spinnstoffe und Garne
r». (Spinn - und Webverbot)
sNr. W . II . 1700/2. 16. K. R. A. und W . II. 5700/4

16. K. R. 31.], '
vom 1/ Oktober 1916.

Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit auf
Ersuchen des Königlichen Kriegsministeriums mit dem
Bemerken zur allgemeinen Kenntnis gebracht, datz jede
Zuwiderhandlung auf Grund der Bekanntmachung über

Kriegsbedarf vom 24. Juni 1915
Reichs-Gesetzbl. S . 357) in Verbindung mit den Er-
?r ?ün9? ^ Mfl,!-̂ u,19en  vom 9. Oktober 1915

S . 645) und 25. November 1915
(Reichs-Gesetzbl. S . 778)*) bestraft wird, soweit nicht
nach allgemeinen Strafgesetzen höbere Strafen ver-wirkt sind. Artikel 1. '

3m 8 3 des Spinn- und Webverbots wird die
Bestimmung der Ziffer 3 wie folgt geändert -

Von̂ der Beschlagnahme bleiben frei
i : : :

3. Die am 1. April 1916 vorhandenen Be¬
stände an fertiger Putzbaumwolle.

Artikel 2.
3m ß 6 des Spinn- und Webverbots werden die

Bestimmungen unter Ziffer 2,3  und 4 aufgehoben.
An ihre Stelle tritt als Ziffer 2 folgende Bestimmung:

2 ST * und Zwirnabfälle (§ 2 Nr. 2) und
Webereikehricht, der nicht gemäß § 3 Ziffer
! °K! 5?"^ niefrei ist, dürfen in Mengen un-
ler 2 000 kg an Händler veräußert werden
unterliegen jedoch dem Verarbeitungsverbot'.
Unzulässig ist die Veräußerung an Selbstver¬
arbeiter (Reißereien, Putzwollsabriken usw.).
. Don 2 000 kg und darüber sind

Aktiengesellschaft zur Verwertung von
Stoffabfallen Berlin, Belleouestraße 12  a, anzubietenArtikel 3.

; Die >m § 8 des Spinn- und Webverbots den
! Baumwollspinnereien bis auf Widerruf erteilte Erlaub¬

nis, Baumwollabfälle ohne Belegschein oder Freigabe-
schein auf Vorrat zu verspinnen, wird hiermit wider¬
rufen. . Artikel 4.

D-ese Bekanntmachung tritt am 1. Oktober 1916in Kraft.
Frankfurt a. M., den 1. Oktober 1916.

Stellv. Generalkommandod.s 18. Armeekorps.
*) Nlit Gefängnis bis 311 einem Jahr oder mit Geldstrafe

cu5 | U k ^ Uausend Mark wird/ sofern nicht nach allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

2' SÄ «inen beschlagnahmtenGegenstand b-iseiteschafft
beschädigt oder z-ritort, verwendet, verkauft oder kauft oder
abschließt-b ^ raußerungs - oder Erwerbsgeschäft über ihn

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu
4 m  7 nb  Zu behandeln, zuwiderhandelt ;

' widerhandÄ § erIalfensn  Ausführungsbestimmungen zu-

An die Herren Bürgermeister des Kreisel
Nachstehende Verordnung betreffend die Reaeluna des Ver-

wo°ll-n^ ° ° i Ti- isch und Fleischwaren im Kreise Oberwesterwald
machen ^"h° lt m,ch sofort ortsüblich bekannt
zeitch" ,, Kraft b# bte  Vorschriften überall recht-

Manenberg, den 2. Oktober 1916.
Der Vorsitzende des Kreisausschilsses

, , ^ ^ Verordnung
betreffend die Regelung des Verbrauchs von

Fleisch und Fleischwaren im Kreise
m m Oberwefterwald.

Grund der Verordnung des Stellvertreters des Reichs-

lStfi rL “;* m r ^ S°iung des Fleischverbrauchsvom 21. August
' s - 941) und der hierzu ergangenen preu-

1qifi i''Rf u6run 9saixroetfung der Fachministervom 8. September
nwi « 9‘ h ®- L ? r- 3‘ 9- 1916) wird für den Umfang des
Oberwesterwaldkreges folgendes bestimmt:
^leii* k7 .7 '7 ^ ^ ^^ ^ Egelung erfolgt durch Ausgabe von
Fleiŝ karten, die :m ganzen Reich gelten.

chf 5 Ieij^ &arteT> werden den Gemeinden vom Kreisaüsschuß
M?stê °a-liefer?^ 5 W Deutsche Reich vorgeschriebenen
JJ‘u11 .3 eBefert. Etwaiger Bedarf ist rechtzeitig anzufordern.

ausgenommen Militärpersonen, deren Flei ch.
Ä ? n9 r+M r lberS  9 -r-g-lt ist, erhält auf Antrag für je 4
Wochen, erstmalig am 2. Oktober d. Is ., eine Fleischkarte
sie ^ „ Mm Beginn des Kalenderjahres , in dem
Krtrftf Jl ,, 3 ?! ' vollenden, nur eine Kinderkarte, die auf die
Hälfte der festgesetzten Wochenmenge lautet . 1

u"" “6t  f “ '9'" 1'“ » >,ch M»

nieb ^ Muskelfleisch mit eingewachsenen Knochen von Rind-
vieh Schafen und Schweinen (Schlachtviehfleisch), sowie Hühner
<nmr>2 cf* 5 iNuskelflelsch mit eingewachsenen Knochen von Rot-'
Dam- Schwarz- und Rehwild (Wildbret), '
(Schmalz) ^ "' gesalzenen oder geräucherten Speck und Rohfett

4) die Eingeweide des Schlachtviehs,
-ri. !i* i-^ fEreitetes Schlachtoiehfleisch und Witdbret, . sowie Wurst
Fleischkonserven und sonstige Dauerwaren aller Art 1
der sZ e?nÄ„ l0S9arIÖltC ^0 °^ "’ (Euter- 3* 6« mit Ausnahme

^chwelnepfoten, Flecke, Lungen, Därme (Gekröse), Gehirn
nd Flozmaul ferner Wildaufbrauch einschließlich Serz und

12eber fotDtc 2BiIb&öpfe gelten Nicht als Fleisch und Fleischwaren
nenWfr * Rindvieh sind auch Kälber zu verstehen. Ju der Hüh-
den $ $ £ UJ Öm̂ren , gehören auch Kapaunen und Poular-
b ' m ber Trmhuhner und Perlhühner . V

IänbißersSf' 9'“ 1"9 b -Zieht sich auch Fleischwaren aus.
.i ^ stelle von je 25 Gramm Schlachtviehfleilck mit

« önnert  entnommen werden 20 Gramm
°hue Knochen, Schinken, Dauerwurst Zuuae

50  ® ramm  Wildbret , Frischwurst Eingeweide'
Fleischkonserven, einschließlich des Dosengewichts. ^ '" g' welde,
aewick̂ von (dnn nm U" b öer‘nen) sind mit einem Durchschnitts,gewicht von 400 Gramm, innge Hühner bis zu ■/„ Oahr mit
einz7rechnen.^ '" " ^ Ewicht von 200 Gramm auf die Fleischkarte
«iiWrt Unb  llftischwaren mit Ausnahme von Wild und
Hühnern hurfen nur mit Genehmigung des Vorsitzenden des
Kreisausschusses aus dem Kreise ausgeführt werden.

. hpn  Die Fleischkarten sind von den Gemeinden auf Antrag
deren Vertr°t- ^ "b- ansässigen Hvushaltungsvorständen ode?
auszustellen ^ I->i!». v* 3“ tt)XTrr  Haushalt gehörigen Personen
meinÄ Lvte ausgestellten Fleischkarten hat die Ge.
Nummer?amio^ „ m^ "°uf-nder Nummer zu führen, und diese

Die liZnt m<1T n i uf lebcr  Fleischkarte zu vermerken.
^le Uebertragung der Stammkarte wie der Abschnitte auf

andere Personen ,st verboten, soweit es sich nicht um solch!
Dersonen handelt, die demselben Haushalt angehören oder in ihm
b°u°rnd oder vorübergehend verpflegt werben  ’
(EBenFo Fleischkarten sind die alten zurückzugeben,
reiche,,. ' Fk 'schkarten, die izicht benutzt werden, zurückzu-

ändern^ m°ll!5 °? ^ ^ b°rechtigte die ihren Aufenthalt dauerndanoern mollen, haben sich an ihrem bisheriqen Wobnsiü beim
Bürgermeister oder der von ihm bezeichneten SKlle abzumelde7
Ab melde stelle beziehen wollen. Die
Zu7b n lt sü77f * Ea Abmeldeschein auszustellen, in dem an-
karten "ausgestellt"sind!" 3 ' “ b' " M  Abmeldenden Fleisch-
beba4 Cle5nr!>rmD.f rfr er9^ <:rtÖCr  Veränderung des Aufenthaltortes
weiter von der »lcht. Die Fleischkärten sind dann
stellen. ^ Ausgabestelle des ständigen Wohnsitzes auszu-
cr,,ÄJ - . MlUtärpersonen, die auf Urlaub kommen, und eine
Fle .schkarte nicht besitzen, ist gegen Vorlegung des Urlaubsscheines

*3rl « raft°rte mit den der Dauer des Urlaubs entsprechenden
l!Taß " z7v !rm7ke7 "' Aushändigung ist auf d?u Ur-

di- LLLgS SSZLSL
zuhänüiĝ n" ^ ***** Aufenthaltes erforderlichen Abschnitten aus-
ortes^ ^ Ausgabe erfolgt durch die Gemeinde der Aufenthalt.

Fleischrvarendürfen entgeltlich oder unent-
nurFleischkarte  abgegeben und von Verbrauchern
nur gegen Fleischkarte bezogen werden. Dies gilt auch für die

©aff' , Schank- uud Spsisewirtschaften sowie in Ver-
ems- und Erfrischungsraumenund Fremdenheimen.

9' ök na ĵ Art ihrer Krankheit eine reichlichere
Fleischnahrung bedürfen, können von dem Kommunaloerband
eine größere Fleischmenge bewilligt und entsprechend mehr Fleisch.

an Gastwirtschaften und sonstige Betriebe, in den!n Fleisch und
fchmaren gewerbsmäßig abgegeben werden, durch Einführung

von Bezugsscheinenoder auf andere Weise regeln. Sie haben
SfSÄ / S‘n"' i’”9

?' c llnnehaltung der Vorschrift, wonach Metzqereien
^ ^"b !°"si ©^ Betriebe, in denen Fleisch und'

77 * !7 ^ " ^ ?« °rb- mäßig an Verbraucher abgegeben werden
und Fleischwaren nur gegen Fleischmarken ausgegeben

werhen dürfen, ,st von den Gemeinden zu überwachen.
^ ^ ^bmhaber haben die von ihnen vereinnahmten

bLe- ©^ " "l>e zurückzuliefern. Die Gemeinde
hat zu prüfen, ob die von den Betriebsinhabern abgelieferten
rmd^ ob '7" 97 7777 zugewiefsnen Fleischmengeentsprechen

-« LLlK " " " "ia”



8 12. Die Derbrauchsregelung erstreckt sich auch auf die
Selbstversorger. Als Selbstversorger gilt, wer durch Hausschlach-
tung oder durch Ausübung der Jagd Fleisch und Fleischwaren
zum Gebrauch im eigenen Haushalt gewinnt.

8 13. Hausschlachtungenvon Rindern, Kälbern, Schafen und
Schweinen sind nur mit schriftlicher Genehmigung des Vorsitzenden
des Kreisausschusses gestattet. Die Genehmigung ist dem Flelsch-
beschauer vorzulegen. Anträge sind beim Bürgermeister zu stellen.
Bei Einholung der Genehmigung ist das ungefähre Lebendge¬
wicht des Schlachttiers und die Zahl der Wirtschaftsangehongen
des Haushaltes , für den die Schlachtung erfolgt, oder der zu be¬
köstigenden Personen — Krankenhäuser und sonstige Anstalten -
anzugeben. Die Eenehmignng hat - abgesehen von Kalbern
bis zu sechs Wochen - zur Boraussebung, daß der Selbstversorger
das Tier in seiner Wirtschaft mindestens 6 Wochen gehalten hat.

Nach der Schlachtung hat der Fleischbeschauer das Schlacht-
gewicht amtlich festzustellen und dem Bürgermeister mitzute,len.
Bei der Feststellung des Schlachtgewichtssind das Blut und die
Eingeweide sowie die übrigen nach den Vorschriften für Ermit¬
telung des Schlachtgewichts von 1895 (vergl. Erlaß des Ministers
für Landwirtschaft vom 9. Juli 1900 I A a 3525 II ) nlcht beruck-
sichtigten Teile außer Betracht zu lassen. Der Bürgermeister hat
eine Liste derjenigen Selbstversorger zu führen, denen eine Ge¬
nehmigung zur Hausschlachtung erteilt worden ist. In diese
Liste ist das vom Fleischbeschauer gemeldete Schlachtgewicht ein¬
zutragen. . ^ ,

§ 14. Mehrere Personen, die für den eigenen Verbrauch
gemeinsam Schweine mästen, werden ebenfalls als Selbstversorger
angesehen. Es kann ibnen also die Genehmigung zur Schlachtung
für Selbstversorgungszweckeerteilt werden, wenn sie das Schwein
sechs Wochen lang in einer ihrer Wirtschaften gehalten und ge¬
meinsam gemästet haben, und auch sonst die Voraussetzungen für
Erteilung der Genehmigung vorliegen. Als gemeinsam gemästet
gilt das Schwein nur, wenn es aus Erzeugnissen oder Abfallen
der Wirtschaften aller Beteiligter ernährt worden ist. Die bloße
Zahlung eines Entgelts für die Mästung oder zur Anschaffung
von Futtermitteln ist als gemeinschaftliche Mästung nicht anzu¬
sehen. Für Schweine, die gegen Entgelt für einen Dritten ge¬
mästet worden sind, wird die Genehmigung nicht erteilt.

8 15. Auch Krankenhäuser und ähnliche Anstalten, die Schweine
ausschließlich zur Versorgung der von ihnen zu verköstigenden
Personen, sowie gewerbliche Betriebe, die Schweine ausschließlich
zur Versorgung ihrer Angestelltenunö Arbeiter mästen, werden
als Selbstversorger anerkannt . Zur Förderung der Schweine¬
haltung ist es erwünscht, daß diese Betriebe nach Möglichkeit
Schweine zur Hausschlachtunghalten.

8 16. Das Fleisch aus unerlaubten Hausschlachtungen ver-
fällt dem Kreise. Ein Entgelt wird dafür nicht gezahlt.

8 17. Hausschlachtungen von Hühnern sind dem Bürgermeister
anzuzeigen, der wegen der Anrechnung auf die zulässige Fleisch¬
menge das Weitere zu veranlassen hat (vergl. § 18 Nr. 4).

8 18. Ueber die Verwendung von Wildbret (Rot-, Dam-,
Schwarz- und Rehwild) im eigenen Haushalt und über die Abgabe
an andere ist von dem Selbstversorger eine Liste zu führen. Da¬
rin ist auch das Gewicht der zur Verwendung gelangten oder
abgegebenen Tiere und bei Abgabe der Name des Empfängers
anzugeben. Bei der Ausgabe der Fleischkarten ist das Wildbret
anzurechnen (vergl. § 18 Nr. 3), zu welchem Zweck die Liste nach
näherer Vorschrift der Gemeinde der Ausgabestelle vorzulegen ,st.

Die Empfänger von Wildbret, soweit dieses nicht aus Wild¬
brethandlungen stammt, haben den Empfang dem Bürgermeister
anzuzeigen. Das Bleiche gilt beim Empfang von Hühnern. Die
Bürgermeister haben wegen der Anrechnung auf die Fleischkarten
das Weitere zu veranlassen.

8 19. Die Selbstversorgerkönnen das aus Hausschlachtungen
oder durch Ausübung der Jagd gewonnene Fleisch zum Verbrauch
im eigenen Haushalt verwenden, das Fleijch ist jedoch auf Grund
der Vorschriften des § 3 dieser Verordnung auf die dem Versor¬
gungsberechtigten und seinen Haushaltsangehörigen zustehende
Fleijchmenge anzurechnen. Dabei ist dem Selbstversorger eine
Fleischmenge von 250 Gramm wöchentlich auch dann zugute zu
rechnen, wenn im übrigen die wöchentliche Fleischmenge ander-
weit auf «inen geringeren Betrag festgesetzt worden ist.

Zum Haushalt gehören auch die Wirtschaftsangehdngen
einschließlich des Gesindes sowie ferner Naturalberechtigte, ins-
besondere Altenteiler und Arbeiter, soweit sie Kraft ihrer Berech
tigung oder als Lohn Fleisch zu beanspruchenhaben.

Erfolgt die Verwendung des Fleisches innerhalb des Zeit¬
raums für den der Selbstversorger Fleischkarten erhalten hat.
so hat er eine entsprechende Anzahl Fleischkarten nach näherer
Regelung der Gemeinde dieser zurückzugeben. Erstreckt sich die
Verwendung über diesen Zeitraum hinaus , so hat der Selbstver¬
sorger außerdem bei Ausgabe n«uer Fleischkarten anzugeben, in¬
nerhalb welcher Zeit er di- Fleischvorräte verwenden will. Für
diese Zeit erhält er nur so viele Fleischkarten, als ihm nach Ab.
zug der Vorräte noch zustehen.

Hierbei werden gerechnet:
1. das Schlachtviehfleisch, - Muskelfleisch von Rindvieh, Schweme

— mit drei Fünfteilen des Schlachtgewichts,
2. das erste Schwein, das «in Selbstversorger innerhalb eines

jeden Jahres , gerechnet vom Inkraftreten dieser Verordnung
ab, schlachtet, zur Hälfte des Schlachtgewichts,

3. Wildbret, (Rot-, Dam-, Schwarz- und Rehwild) 50 Gramm
auf eine Fleischmarkevon 25 Gramm.

4. Hühner mit einem Durchschnittsgewicht von 400 Gramm gleich
16 Fleischmarken: junge Hühner bis zu ein halbes Jahr
mit einem Durchschnittsgewichtvon 200 Gramm gleich8
Fleischmarken.
Zu Nr. 2 diene folgender Fall als Beispiel:
Ein Selbstversorger schlachtet im Jahr das erste Schwem,

das ein Schlachtgewicht von 200 Pfund hat . Er behält die 200
Pfund zu eigener Verwendung, und es wird ihm von diesen 200
Pfund nur die Hälfte mit 100 Pfund angerechnet. Zum Haus-
halt des Selbstversorgers gehören 10 Personen, denen zusammen
eine Wochenfleischmenge von 250 mal 10 — 2500 Gramm — 5
Pfund zukommt. Mit dieser Menge muß der Selbstversorger
also 100/5 = 20 Wochen reichen. Tr erklärt jedoch, daß er damit
nicht 20, sondern 40 Wochen reichen will. Deshalb steht ihm
während der ganzen 40 Wochen außer seinem selbstgeschlachteten
Fleisch noch die Hälfte von 5 Pfund = 2‘/a Pfund Fleisch nach
Maßgabe der Fleischkarten zu.

Die Bürgermeister haben die somit den Selbstversorgern zu-
st-henden Fleischmengen zu berechnen, und in die Liste der Selbst¬
versorger (8 12) einzutragen. Den Selastversorgern ist hiernach
nur eine durch Abtrennung von. Fleischmarken in ihrem Wert
herabgesetzte Fleischkarte oder für ihren Haushalt eine entsprechend
geringere Zahl von Fleischkarten auszuhändigen. Der Selbst¬
versorger in dem angeführten Beispiel hätte also zehnmal hinter¬
einander statt 10 nur 5 Karten zu erhalten.

§ 20. Jlolschlachtungen unterliegen den Bestimmungendieser
Verordnung nicht. Sie sind unverzüglich, spätestens aber inner¬
halb 24 Stunden nach der Schlachtung dem Landrat anzuzeigen.
Zur Anzeige verpflichtet ist außer dem Schlachtenden auch der
Feischbeschauer, bei Schweinen auch der Trichinenbeschauer. Bei
der Anzeige ist das Schlachtgewicht der ausgeschlachteten Tiere
anzugeben. . _ . ... „

---»Fleisch aus Notschlachtungen ist gegen eine ,m Streitfälle
von der Bezirksfleischstelle endgültig festzusetzende'Entschädigung
an di« von dem Vorsitzenden des Kreisausschusses zu bezeichnende
Stelle abzuliegern und von dieser zu verwerten. Dabei ist da¬
für Sorge zu tragen, daß ein Verderben des Fleisches unter allen
Umständen verhütet wird.

8 21. Wer dieser Verordnung zuwiderhandelt, wird mit Ge¬
fängnis bis zu einem Jahre und mit Geldstrafe bis zu zehntau¬
send Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft.

Neben dieser Strafe können Fleisch und Fleischwaren, auf

die sich die strafbare Handlung bezieht, eingezogen werden, ohne
Unterschied ob sie dem Täter gehören oder nicht.

§ 22. Diese Verordnung tritt mit dem 2. Oktober 1916
in Kraft.

Marienberg, den 2 Oktober 1916.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses

des Oberwesterwaldkreises.

Bekanntmachung
befreffend

Stabhöchstpreife für Rindvieh zu
Schlachtzweckren.

Auf Grund des 8 2 der Satzung des Viehhandels¬
verbandes für den Regierungsbezirk Wiesbaden wird
mit Genehmigung des Herrn Regierungspräsidenten in
Wiesbaden folgendes festgesetzt:

In Abänderung unserer Bekanntmachung vom 9.
Juni 1916, Ziffer I, werden die für Rindvieh zu
Schlachtzwecken zulässigen Höchstpreise ab Stall um
M. 5 — für; jede Preisklasse herabgesetzt. Demnach
dürfen keine höheren als nachstehende Preise ab Stall
bewilligt werden: , , . . . .
A. für 1. ausgemästete und oollfleischige Ochsen bis zu

7 Jahren,
2. „ .. Kühe bis zu

7 Jahren,
3. „ „ Bullen bis zu

5 Jahren,
4. * „ Färstn:
M. 105.— für 50 kg Lebendgewicht.

Zusatz:  Für bestausgemästeteTiere (Fettträger)
dieser Preisklasse dürfen bis zu M. 10.— für je 50
kg mehr gezahlt werden.
B. für 1. ausgemästete und oollfleischige Ochsen über

7 Jahre,
2. „ „ „ Kühe über7

Jahren,
3. „ „ ,, Bullen über

5 Jahre,
4. angefleischte Ochsen, Kühe, Bullen und Färsen

— jeden Alters —
bei einem Lebendgewicht

über 10 Zentner M. 95.— für 50 kg
Lebendgewicht,

über 87*—10 ZentnerM. 90 - für 50 kg
Lebendgewicht,

über 7- 8'/2  Zentner M 85.- für 50 kg
Lebendgewicht,

über 572- 7 ZentnerM. 80 - für 50 kg
Lebendgewicht,

bis zu 57z Zentner M. 75. - für 50 kg
Lebendgewicht.

Die Preise der höheren Gewichtsklasse dürfen nur
dann bezahlt werden, wenn die Tiere die Gewichts¬
grenze der vorigen Klasse um mindestens 7r kg über¬
schreiten.

C. Für gering genährte Rinder einschließlich Fresser
M. 65.- für 50 kg Lebendgewicht.

D. für minderwertige Rinder jeden Gewichts und
Alters sind angemessene Preise für je 50 kg Lebend¬
gewicht zu vereinbaren.

Die vorstehenden Preise gelten für alle Ankäufe,
die von Montag, den 9. Oktober d. I . ab bei den
Viehhaltern getätigt werden, und kommen ab Montag,
den 16. Oktoberd. Is . auf der Viehsammeistelleaus¬

schließlich zur Anwendung^
Diese Bekanntmachung tritt am 9. Oktoberd. I.

in Kraft.
Frankfurta. M , den 7. Oktober 1916.

Viehhandelsverband für den Regierungsbezirk
Wiesbaden.

Der Vorstand.

Marienberg, den 5. Juni 1916.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Ich mache darauf aufmerksam, daß bei Reu-, Er

weiterungs- und Umbauten die vorgeschriebene Rohbau
abnahme in jedem Falle rechtzeitig beantragt werden
muß. Künftig werde ich die Ortspolizeibehördenneben
den Bauherren dafür verantwortlich machen, wenn die
Rohbauabnahme überhaupt unterblieben ist, oder nicht
mehr ordnungsmäßig vorgenommen werden kann. Da-
selbe gilt für die etwa angeordnete Gebrauchsabnahme.

Gegenwärtig ist eine Reihe von Bauten in der
Ausführung begriffen, bei denen die Rohbauabnahme
meines Erachtens längstens hätte beantragt sein müssen.
Für diese Fälle behalte ich mir das Weitere vor.

Der Königliche Landrat.
Marienberg, den 4. Oktober 1916-

Vorstehende Bekanntmachung wird den Ortspoli¬
zeibehörden zur Kenntnisnahme und Beachtung mitge¬
teilt.

Der königliche Landrat.

Marienberg, den 11. Oktober 1916
An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Mit Bezugnahme auf den Ihnen unterm 18.

Augustd. Is . zugegangenen Ausruf ersuche ich die
Herren Bürgermeister wiederholt, mit allen ihnen zu
Gebote stehenden Mitteln und bei jeder sich bietenden
Gelegenheit auf eine verstärkte Abgabe von Goldsachen
an die im Kreise eingerichteten Hilfsstellen hinzuwirken
und außerdem den Aufruf erneut zur allgemeinen Kennt¬
nis zu bringen.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses

Marienberg, den 12. Oktober 1918
Militärische Hilfskräfte für die Kartoffel¬ernte.

Mit Rücksicht aus die Wichtigkeit, die gef Qmtt
Kartoffelernte restlos einzubringen und rechtzeitig Su
verteilen, hat das stell. Generalkommando 18. Armee¬
korps in Frankfurt a/M. angeordnet, daß, wo ez
notwendig ist, die im Korpsbereich befindlichen(Etfafe,
Truppenteile den Landwirten Hilfskräfte zur Verfjj.
gung stellen. Die Herren Bürgermeister ersuche
mir unter Angabe der Namen der betreffenden Land¬
wirte etwaige Anträge umgehend schriftlich einzureichen.
Den von den Truppenteilen gestellten Leuten steht«j^
bestimmte Vergütung nicht zu. Die Arbeitgeber müj| en
aber einen ihren Leistungen entsprechenden Betrag
zahlen.

Der Königliche Landrat.

Tgb. Nr. K. A. 9047.
Marienberg, den 11. Oktober. 1916.

Die Wahl des Wilhelm Pritzer von Müschenbach
zum Mitglied des Schulvorstandes habe ich bestätigt.

Der Königliche Landrat.

Tgb. Nr. L- 1708.
Marienberg, den 2. Oktober 1916.

Den Fleischbeschauer Ludwig Müller in Zinhai,
habe ich auf seinen Antrag von der Ausübung seine;
Amtes als Fleischbeschauer für die Gemeinden Hach
und Zinhain befreit. Mit der Ausübung der Fleisch¬
beschau sind bis auf Weiteres vertretungsweise beaus.
tragt, a) Für die Gemeinde Hardt der Fleischbe,
schauer Büchner in Unnau, d) für die Gemeinde Zin¬
hain der Fleischbeschauer Louis geiler aus Marienberg.

Die Herren Bürgermeister in Hardt und Jinhech
ersuche ich, dies auf ortsübliche Weise bekannt
zu geben.

Der Königliche Landrat.

Marienberg, den 10. Oktober 1916.
Infolge des Krieges ist in verschiedene Orte unserr;

Vaterlandes übertragbare Ruhr eingeschleppt worden
und es ist. zu befürchten, daß solche Einschleppungen
auch weiterhin stattfinden werden. Die Bevölkerung
kann deshalb nicht genug auf die drohende Befahl
aufmerksam gemacht werden. Beim Auftreten verdäch.
tiger Erkrankungen ist unbedingt Vorsicht, Sauberkeit
und rechtzeitige Heranziehung ärztlichen Rates geboten.

Der Königliche Landrat.

Marienberg, den 9. Okt. 1916.
Die Ortspolizeibehörden des Kreises weise ich dar¬

auf hin, daß bei jeder vorkommenden Landung eines
Flugzeuges innerhalb Ihres Gemarkungsbereiches, einer¬
lei ob es sich um ein deutsches oder feindliches Flug¬
zeug handelt, mir sofort telegraphisch oder telephonH
Nachricht zu geben ist.

Der Königliche Landrat.

Marienberg, den 10. Oktober 1916.
Bekanntinachung.

Nachdem für Taseläpsel die Beschlagnahme auf-
gehoben worden ist, hat das Kriegsernährungsaint
erklärt, daß als Tafeläpfel ausschließlich gepflückte, sor-
tirte und in festen Gefäßen verpackte Aepfel gelten.
Für Wirtschastsäpsel und Schütteläpse! bleibt die Be¬
schlagnahme bestehen.

Der Königliche Landrat.

Marienberg, den 11. Oktober 1916.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Die Herren Minister für Landwirtschaft, Domäne«

und Forsten sowie des Innern, haben dahin Entschei¬
dung getroffen, daß die Vorteile der Vorzugslieferung
von Oel oder Oelkuchen gemäß 8 8 Abs . 2 der Ver¬
ordnung über Bucheckern vom 14. 9. cr. - Kreisbla!!
Nr. 77 - von den Sammlern und Anlieferern m«
Bucheckern zugewendet werden sollen. Es erhalte«
also diese neben der in 8 1 Ziffer3 bereits früherz«-
gesicherten Mengen für je 100 kg abgelieferter Buch¬
eckern bis zu 4 kg Oel und bis zu 20 kg Oelkuche»
oder Oelmehl. .

Ich ersuche, dies ortsüblich bekannt zu machen ui»
nochmals auf große Beteiligung bei der Sammlung
hinzuwirken.

Der Königliche Landrat.

Marienberg, den 9 Oktober 1916-
An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Mehrere Anfragen aus dem Kreise veranlassen«

erneut darauf hinzuweisen, daß die Versorgung d«
Kreisbevölkerungmit Speisekartoffeln den einzelnen
meinden für ihre Einwohner übertragen ist, und W,
die Beschaffung?der Kartoffeln nötigenfalls durch die©**
meinde zu erfolgen hat. J E

Jur Vermeidung von Mißverständnissen machem
besonders daraus aufmerksam, daß Selbstversorger eB
Anspruch aus 2 Pfund Kartoffeln pro Tag vom 1*
Oktober bis 15. August 1917 haben. Die HöchstnE
an Speisekartoffeln, welche VcrsorgUllgSderechtigte*
werben, dürfen beträgt J

l7r Pfund für den Kopf und Tag, wenn sies
nächst nur für die Zeit bis zum 15. April 1!*
sich versorgen, w
1 Pfund für den Kopf und Tag der ganzenv
sorgungszeit vom 1. Oktober 1916 bis zum
August 1917. ,, .t

Damit die Versorgungsberechtigten in der M,
sind, sich rechtzeitig ihren Bedarf an Speisekarten
durch direkten Bezug von dem Erzeuger emz



decken, und den Vorrat für die ganze Versorgungszeit
selbst einzukellern, ersuche ich die Herren Bürgermeister,
den Dersorgungsberechtigten ihrer Gemeinde einen Be¬
zugsschein nach folgendem Muster auszustellen:

Kartoffelbezugsschein.
Der.

(Name und Wohnort des Dersorgungsberechtigten)
ist berechtigt für (Zahl) zu versorgende Personen . . .
(Zahl) Zentner Kartoffeln gegen Abgabe dieses Schei¬
nes im Oberwesterwaldkreise zu Kausen.

Ort, Datum.
(Siegel) Der Bürgermeister.
Dieser Bezugsschein muh alsdann vom Kartoffel-

erzeuger bis zum 25. Oktober der Ortsbehörde seines
Wohnortes abgegeben werden.

Die Herren Bürgermeister werden sodann ersucht,
mir die in den Gemeinden vorhandenen Ueberschüsse an
Kartoffeln unverzüglich anzumelden. Vor einer unbe-
rechtigen Zurückhaltung ersuche ich die Landwirte ihrer
Gemeinde zu warnen, da der Kommunalverband ge¬
zwungen ist, die nicht durch freiwilliges Angebot
sicher zu stellende Lieferung im Wege der Enteig¬
nung zu beschaffen. Der Preis wird in diesem Falle
auf 2,50 Mk. pro Zentner ermäßigt.

Der Vorsitzende des Krcisausschusses.
Marienberg, den 12. Oktober 1916.
Kreiseierfammelstelle.

Kreiseierstellen sind für den Oberwesterwaldkreis
eingerichtet:

1. in Hachenburg bei Herrn W. Böller,
2. in Marienberg bei Herrn A. Kaus.

Die Herren Bürgermeister werden um Bekanntgabe
ersucht.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses
Marienberg, den 2. Oktober 1916.

nicht ausgedroschen haben, sind mir namhaft zu machen.
Da es dem Kommunalverband an Brotgetreide man¬
gelt, sehe ich mich genötigt, gegen diejenigen Land¬
wirte, welche nicht ihren Verpflichtungen Nachkommen,
auf Grund des § 6 der Anordnung vorzu gehen.
Weiter ist mir zu berichten, ob und in welcher Weise
das zwangsweise Ausdreschen des nicht rechtzeitig ausge¬
droschenen Brotgetreides angeordnet worden ist.

Der Kreisausschuß des Oberwesterwaldkreises.
Marienberg, den 12. Oktober 1916.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Die Gemeinden haben ihren Fehlbedarf an Speise-

Kartoffeln unter Angabe der Zahl der noch zu versor¬
genden Verbraucher bei dem Kreisausschuß anzumel¬
den. Direkter Bezug von Ueberschußgemeinden wird
hiermit untersagt.^

An dem direkten Bezug der Verbraucher von dem
Erzeuger aus einer Gemeinde in die andere gegen Be¬
zugsschein wird nichts geändert.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Marienberg, den 12. Oktober 1916.

Bisher haben nachfolgend genannte Butterhändler
zum gewerbsmäßigenAuskauf von Butter im Ober¬
westerwaldkreise die Erlaubnis erhalten:

Frau A. Kaus - Marienberg,
Frau Willy Willwacher - Marienberg,
August Schell - Fehl-Ritzhausen,
Frau Karoline Hilpisch- Enspel,
Karl Hebel - Schmidthahn,
Kaufmann Karl Winter - Hachenburg.

Die Ortspolizeibehörden und Herren Gendarmerie-
wachtmrister des Kreises werden um schärfste Ueber-
wachung des Butterhandels ersucht.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Aufforderung.

Jur Herbeiführung einer richtigen Veranlagung
und zur Vermeidung von Einsprüchen und Berufungen
stelle ich den Steuerpflichtigen, welche ein Einkommen
von jährlich 3000 Mark oder weniger haben, anheim,
die Abzüge an:

1. Schuldzinsen,
2. Renten und dauernden Lasten, die auf Privatrechts¬

titeln oder auf Kirchenpatronatsverpflichtungen be¬
ruhen,

3. Beiträgen zu Kranken-, Unfall-, Alters- und In-
validenoersicherungs-, Witwen-, Waisen- und Pen¬
sionskassen,

4. Versicherungsprämien, welche für die Versicherung
des Steuerpflichtigen oder eines nicht selbständig zu
veranlagenden Haushaltungs-Angehörigen auf den
Todes- oder Lebensfall gezahlt werden,

5. Schuldentilgungsbeiträgen,
welche sie bei der Veranlagung zur Einkommensteuer
für das Steuerjahr 1917 berücksichtigt haben wollen,
bis zum 20. Oktober d. Is . bei der Ortsbehörde ihres
Wohnortes anzumelden und auf Verlangen der letzteren
durch Vorlage der Beläge (Zins-, Beitrags-, Prämien-
Quittungen, Polizen usw.) nachzuweisen.

Ferner wird allen Steuerpflichtigen zur Vermeidung
von Doppelveranlagungen und Berufungen sowie zur
richtigen Verteilung der Gemeindesteuernempfohlen,
der Ortsbehörde ihres hiesigen Wohortes anzuzeigen:

1. ob und wo sie einen zweiten oder weiteren Wohn¬
sitz haben und an welchem Orte sie veranlagt zu
werden wünschen,

2. ob und wo sie auswärts Grundbesitz haben oder
ein Gewerbe betreiben und welches Einkommen
ihnen daraus im Kalenderjahr 1916 zugeflossen ist.

3. ob Kindern oder anderen Familien-Angehörigen aus
Grund gesetzlicher Verpflichtung Unterhalt gewährt
wird, wie diese heißen und wieviel eigenes Ein-
kommen sie haben.

Der Vorsitzende
der Einkommensteuer-Veranlagungkommission.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Sie werden ersucht, vorstehende Aufforderung mehr¬

mals ortsüblich bekannt machen zu lassen.
Ueber die angemeldeten Abzüge ist genau Kontrolle

zu führen.
Auch empfiehlt es sich, die Eintragungen in die

Kartenblätter sofort vorzunehmen.
Der Vorsitzende

der Einkommensteuer-Veranlagungs-Komission
des Oberwesterwaldkreises.

Marienberg, den 13. Okt. 1916.
An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Unter Bezugnahme auf meine Anordnung vom

19. August 1916 und meine Verfügung vom gleichen
Tage über das Ausdreschen von Brotgetreide ersuche
ich Sie, mir bis zum 25. d. Mts . bestimmt über das
sämtliche bis zum 20. dieses Monats ausgedroschene
Brotgetreide, Anzeige zu erstatten. Diejenigen Land¬
wirte, welche die festgesetzte Monatsmenge Brotgetreide

Vereinbarungen über Höchstpreise für
Alee- und Grasfanren.

(Schluß.)
Die Mindestwerte für gute Qualität hat die Kom¬

mission auf Grund der vieljährigen Durchschnittsergeb¬
nisse der Versuchsstationen unter Berücksichtigung der
diesjährigen Ernteverhältnisse baldmöglichst sestzustellen
und bekanntzugeben.

Gründet sich der Vorwurf der Höchstpreis-Ueber-
schreitung auf

Nichterfüllung der Seidebedingungen oder
der zahlenmäßigen Garantien für Reinheit

und Keimkraft oder
des Ursprungs,

so entscheidet allein und endgültig die ständige Kommis¬
sion über die Triftigkeit der Gründe und die Weiter-
versolgung des Falles.
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Zur Durchführung dieser Vereinbarungen ist seitens
des Landwirtschaftsministeriums beim Kriegsernährungs¬
amt Konzessionszwang für den Samenhandel beantragt
worden. Das letztere hat die Genehmigung des An¬
trages in Aussicht gestellt.

Anfragen, die Vereinbarungen betreffen, sind an
den Vorsitzenden der Kommission, Herrn Geheimen
Oberregierungsrat Professor Or . Hiltner,  München,
Osterwaldstraße9 k zu richten.

Berlin, den 19. September 1916.

Der Krieg.
Tagesberichte der Heeresleitung.
Großes Hauptquartier, 11. Okt. (W. T. B. Amtlich.)

Westlicher Kriegsschauplatz.
In einzelnen Abschnitten der

Armee des Generalfeldmarschalls Herzog Albrecht
von Württemberg

und auf der Artois-Front der
Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht

entfalteten die Engländer wieder lebhafte Patrouillen¬
tätigkeit.

An der Schlachtfront nördlich der Somme folgten
dem starken weit über die Ancre nach Norden über-
greisenden feindlichen Feuer abends und nachts zahl-
reiche Teilangriffe, die aus der Linie Morval - Doucha-
vesnes besonders kräftig mehrfach wiederholt wurden.
Hier hat sich südwestlich von Sailly der Gegner auf
schmaler Front in unserer ersten Linie festgesetzt, wäh-
rend er im übrigen durch Feuer oder im Nahkamps
abgeschlagen wurde. Nordöstlich von Thiepval ist der
Kampf um einen kleinen Stützpunkt noch nicht abge¬
schlossen.

Südlich der Somme gelang es den Franzosen nach
dem mehrere Tage andauernden Dorbereitungsfeuer in
den auf Vermandovillersvorspringenden Bogen unserer
Stellung einzudringen und unsere Truppen auf die vor¬
bereitete den Bogen abschneidende Linie zurückzudrücken.
In der aufgegebenen Stellung liegen die Höfe Gener- ’
mont und Vovent.

Unsere Flieger schossen vier Flugzeuge hinter der
feindlichen, vier hinter unserer Linie ab.

Heeresgruppe Kronprinz.
Bei Prunay (südöstlich von Reims) stieß eine deut-

sche Erkundungsabteilung bis in den dritten französi¬
schen Graben vor und machten Gefangene.

Die bereits in den letzten Tagen erhöhte Feuertä¬
tigkeit im Maasgebiet nahm besonders östlich des
Flusses zeitweise noch zu. Abends kam es zu kurzen
Handgranatenkämpfen im Abschnitt Thiaumont- Fleury,
Oestlich von Fleury wurde ein französischer Vorstoß ab-
gewiesen.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Von beiden Heeresfronten nichts Neues.

Kriegsschauplatz in Siebenbürgen.
Im Maros -Tale leistet der Feind noch zähen

Widerstand. Im Goergeny-Tale und nordöstlich von
Parajd gab er erneut nach. Oestlich von Csik- Szereda
und weiter südlich im Alt-Tale wurde er geworfen.
Die Verfolgung der bei Kronstadt(Brasso) geschlagenen
II . rumänischen Arme« wurde fortgesetzt.

Balkan-Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls

von Mackensen.
An der Donau und in der Dobrutscha keine Er¬

eignisse.
Unsere Flugzeuggeschwader bombardierten mit Er¬

folg Trnppenverkehr zu Constanta.
Mazedonische Front.

Neben stellenweise lebhafteren Fenerkämpfen kam
es an der Cerna, an der Nidze-Plania und in Ge¬
gend von Ljumnica (westlich des Wardar ) zu ergebnis¬
losen feindlichen Vorstößen.

Der erste Generalquatiermeister.
Ludendorff.

Großes Hauptquartier, 12. Oktober (W. B. Amtlich)
Westlicher Kriegsschauplatz.

Heeresgruppe Kronprinz Rupprecht
Beiderseits der Somme nahm die Schlacht ihren

Fortgang.
An der ganzen Front zwischen Ancre und Somme

entfalteten die Artillerien große Kraft.
Infanterieangriffe der Engländer von Thiepval so¬

wie aus der Linie Le Sars - Gueudecourt sind meist
schon im Sperrfeuer gescheitert.
Gegen Abend setzten aus der Front Morval —Boucha-
vesnes starke Angriffe ein, die bis in die frühen
Morgenstunden fortgesetzt wurden. Gegen die Stellungen
des Infanterie-Regiments Nr. 76 bei Sailly stürmte der
Feind sechsmal an. Alle Anstrengungen waren ergeb¬
nislos. Unsere Stellungen sind restlos behauptet.

Südlichkcher Somme geht der Kampf zwischen Ge-
nermont- Chaulnes weiter. Mehrfache französische
Angriffe wurden abgeschlagen. Die heißumstrittene
Zuckerfabrik von Genermont ist in uuserem Besitz.



3m Dorfe Ablaincourt entspannen sich erbitterte Läufer-
Kämpfe , die noch im Gange sind.

Kriegsschauplatz in Siebenbürgen.
Im Maros -Tale hielt der Feind dem umfassenden

Angiff nicht stand . Auch weiter nördlich beginnt er zu
weichen . Er wird aus der ganzen Ostfront verfolgt.

Die 2 . rumänische Armee ist in den Grenzstellen
zurückgeworfen . In den Gebirgskämpfen der beiden
letzten Tage sind 18 Offiziere , 639 Mann , ein 10 Itm-
Geschütz, 5 Maschinengewehre , viel Munition und Ge¬
wehre in unsere Hand gefallen.

Feindliche Vorstöße beiderseits des Vulkan -Passes
wurden abgeschlagen.

Balkan -Kriegsschauplatz.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls

von Mackenlen.
Die Lage ist unverändert.

Mazedonische Front.
Zahlreiche feindliche Angriffe an der Cerna sind

gescheitert . Westlich und östlich des Vardar machte der
Gegner erfolgreiche Vorstöße

Der erste Generalquartiermeister:
Ludendorff.

Von Nah unö Fern.
Marienlierg , 13 . Okt . Nach einer Verordnung des

Stellvertreters des Reichskanzlers darf der Preis für
Aepfel aus der Ernte 1916 einschließlich der Ernte
kosten bei der Veräußerung durch den Erzeuger (auch
Pächter ) für geschüttelte und für Falläpfel 7,50 Mark
für den Zentner und für gepflückte Aepfel 12 Mark
für den Zentner nicht übersteigen . Diese Preise erhöhen
sich beim Verkauf durch den Kleinhandel an die Ver-

braucher um 5 Mark für den Zentner . Ausgenommen
von dieser Preisvorschrift sind Tafeläpfel . Als Tapfel-
äpfel gelten ausschließlich gepflückte , sortierte und in
festen Gefäßen verpackte Aepfel . Wo gepflückte und
sortierte Aepfel , die als Tafeläpfel Verwendung finden,
ohne besondere Verpackung ortsüblich in Kähnen ver¬
laden werden , kann die untere Verwaltungsbehörde
diese ausnahmsweise als Tafeläpfel anerkennen . Auf
aus dem Auslande eingeführte Aepfel finden diese Vor¬
schriften keine Anwendung . Die Verordnung tritt mit
dem Tag der Verkündung in Kraft . Die Kleinhandels¬
preise treten am 13 . Oktober 1916 in Kraft.

- Ganz Deutschland blickt auf die Verhandlungen,
die am Mittwoch der Reichstag bringen sollte . Sie
haben damit geendet , daß in der U -Vootfrage keine
Klarheit erzielt worden ist. Die Unentwegten haben
sich offenbar nicht davon überzeugen lassen wollen , und
so wurde die Erörterung darüber ausgeschaltet . Die
Treibereien um die U-Bootfrage werden also weitergehen.
Sie brauchen uns im Innern des Landes aber nicht
weiter sonderlich aufzuregen , denn das weitere Ergeb¬
nis der Beratung im Haushaltsausschuß ist die feier¬
liche Verkündigung in dem schriftlichen Bericht über
die Kriegslage . Sie besagt : Bei seinen Beratungen
war der Ausschuß erfüllt von dem Gefühl der Bewun-
derung und der Dankbarkeit für unser Heer und unsere
Flotte sBeifall ), von der Anerkennung ihrer unter her¬
vorragender Leitung errungenen Erfolge . Er sieht
der Weiterentwicklung der kriegerischen Ereignisse auf
allen Kriegsschauplätzen mit vollem Vertrauen entgegen.

München , II . Okt . (W . B .) Die Korespondenz
Hoffmann meldet amtlich : Seine Majestät König Otto
von Bagern ist heute abend 8 Uhr 60 Minuten ge-
storben . (Der im 69 . Lebensjahr stehende König war
am Dienstag an Magenblutungen erkrankt .)

Aus den amtlichen Verlustliste
Königin Auguste Garde Grenadier Regiment Nr i

Stein Hermann , Schmidthahn , vermißt . 4
Jnfanterie -Regiment Nr . 117.

Leib Kompagnie.
Gefr . Hermann Schuster , Stockhausen , schwer verw

Infanterie -Regiment Nr . 173.
11 . Kompagnie

Unteroff . August Scheid , Alpenrod , vermißt,

Infanterie -Regiment Nr . 168.
3 Kompagnie.

Böckling August , Lochum , leicht verwundet,

. 4 . Kompagnie.
Otto Wilhelm , Höchstenbach , leicht verwundet.

Res .-Jufanteric -Regiment Nr . 104.
10 . Kompagnie.

Lietz Wilhelm , Hachenburg , leicht verwundet.

Geffentlitcher Wetterdienst . 1
Voraussichtliche Witterung am Samstag den 14. Okt

Wechselnd bewölkt , vorwiegend trocken , etwa-
kühler . 5

IANÖLI
betreffend
für kontir

40atQ

IJIm 1. 10 . 16 . ist eine Bekanntmachung betreffend „Beschlag
nähme , Vestandserhebung und Enteignung von Bierglasdeckeln
und Bierkrugdeckeln aus Zinn und freiwillige Ablieferung von an
deren Zinngegenständen " erlassen worden.

Der Wortlaut der Bekanntmachung ist in den Amtsblättern
und durch Anschlag veröffentlicht worden . v
_Stellv . Generalkommando 18 . Armeekorps . Q

Klllfhms Verthold Seemld
Fernruf Nr . 85 Fernruf Nr . 85

In der Bekanntmachung des hiesigen Königlichen Amtsgerichts
vom 27 . September 1916 , betreffend Eintragung im Genossenschafts
register Nr . " — r- ' • ~ - - 1/1
„Oellinger

Marienberg
Königliches Amtsgericht.

empfiehlt in reicher Auswahl , durch Ersparung hoher
Geschäftsunkosten zu mäßigen Preisen:

0 Manufakturwaren, Herren-, Knaben- und V
6 Damenkleider , Nähmaschinen, landwirtschaftl . 0

Nen eingetroffen!
Clokrischo

^crschSnlampen
für Feld und Heimat , sowie alle
Ersatzteile empfiehlt

Ls. Schnabelins,
Inhaber : Karl Hahlbohm.

- 11 muß es heißen in Spalte2 > eümgener« statt 6 Blayma,cymen, landnnrtschaftl. v,
c“ Spar* und Darlehnskassrnvsrein. a Maschinen , Centrifugen , Möbel , Betten und X j ft/l o fs n»
rienberg, j o vollständige Kinderwagen, o | JU Mairn

Bekanntmachung.
Samstag , den 21. Oktober , nachmittags 27 4 Uhr,

findet im Kreishaus zu Dillenburg eine Sitzung der Handels
Kammer mit folgender Tagesordnung statt:

1. Abnahme der Rechnung 1915 und Entlastung des Kassen
führers.

2 . Beratung wegen Beibehaltung der für dieses Jahr einaeführten
Sommerzeit.

3 . Ernennung eines Bevollmächtigten für die zu tätigende Ersatz
wähl eines Mitglieds aus dem Dillkreis.

4 . Mitteilung und Besprechung von Eingängen.
Dillenburg , den 11 . Oktober 1916.

Die Handelskammer.

Mehrere gebrauchte , tadellos nähende Maschinen
— besonders billig —

Taschenuhren
mit und ohne Leuchtblatt,

Regulateure,

für Bergarbeit
(Hauer und Schlepper ) zum so¬

fortigen Eintritt sucht

Gewerkschaft MMria,
Lföhn.

SMwareti

M de« HerWedirs
empfehlen wir unsere großen Lagervorräte . —

Ganz besonders günstige

Gelegenheit
für Schmiede , Vertreter etc ., denen wir gerne den
Alleinverkauf für ihren Bezirk gegen angemessene Ver¬
gütung übertragen . Katalog auf Wunsch kostenfrei.

Wir haben z. It . prompt ab Lager lieferbar
anzubieten:

150  Stück Rübenschneider,

Küchen - und Weckeruhren
empfiehlt in grosser Auswahl

Ernst Schulte,
Uhrmacher, liachesihurg,

Ankauf von altem Gold und Silber.

aller Art -
kaufen Sie gut und billig bei r

August Schwarz {
Marienberg. "

lirlMIiipea

Seifenkarte nicht nötig.

yy

yy

yy

yy

Häckselmaschinen,
Buttermaschinen,
Zentrifugen,
Iauchepumpen,

„ Iauchefässer,
S große Mengen Ackerwalzen
M  u . s. w.

Wir bitten um Besichtigung unserer Lagerräume.

C. lion Saint George,

70
50

200

150
10

^€ m Verfud)
führt zu dauernder Kundschaft.

Veste Seife , keine Tonseife

Talßk-Waschstiferrlah

yy

hachenbnrg.
Niederlage bei Herrn Carl Burkhardt , Altenkirchen/W.

und Herrn Franz Lorsbach , Gebhardshain.

in 1 Pfd .-Stücke gepreßt
Zentner Mk . 70 .—. I« Pfd .-

Probe -Hostxaket frei Mn . 8 .50.

Tilg»-Sch«erskifeersii
Zentner Mk . 44 .—

10-Pfund -Probe -Posteimsr
MK. 5 .65 frei jeder Poststation

20-Pfund -Probe -Bahn -Eimer
MK. 40 .50 frei jeder Bahnstation.

Wagen -Fett
Ztr . Mk . 65 .—

10-Pfd .-ProbepostKolli Mk . 8 .— frei
jeder Poststation

In diesem Preise nur kurze Zeit
lieferbar.

Massenbestellungen gehen täglich ein;
ein Beweis der guten Qualität.

Bestellen Sie sofort , da Rohmateri¬
alien fortwährend im Steigen und nur

schwer zu bekommen sind.
Versand unter Nachnahme oder vor¬

herige Einsendung des Betrages.
Deutliche Namen , Post - und Büter-

Empfangsstaiion erforderlich.
Seifen - Versand -Abteilung
V . Fromowitsch,
Efchwege a. d. Werra.

Ein Laden

in guten Qualitäten,

Karbid
- Mittel und sein - empfiehlt

Josef Schwan,
Hachenburg.

Aus
über Gers
(Reichs -G
vom 5 - A
folgendes

1. D
auf Grün
»erarbeite!
schließlich
scheine.

Konti
Malz - ui
Brauereiei
mebrauere

2 . Di
Haber, R«
Reihe C t
über 1 to,
enthält je
tigung,

3 . Di
Reichs -Gei
Wilhelmstr
Ankauf vo
ügt . Sie
onäre uni
wirten.

Der si
tingentierte

4 . Be
Betriebe mi
wirte so oi
der Menge

5 . Na
Juli 1916
nach dem
zeigen, für
Anzeige der
dem Komm
hält die Bi

Wird
der Bezugs
die geliefert
jedem Ger|
gungen einz

welcher sich zu jedem Geschäft
eignet , nebst 2 oder 3 Zimmer
und Küche auf sofort zu ver¬
mieten . Auch kann die Wohnung
ohne Laden abgegeben werden.

Georg Ebner,
Hachenburg.

Gesucht wird

Steiilbruch Oer
SteiÄnchslemiii

Mrlchrr Krßhrr
verkauft seine Billa , Landhaus,
auch best. Wohn -, Geschäftshaus
hier oder Umgebung ? Off an
Georg Geiseiihof . Postlagernd
Weilbnrg a . d. Lahn.

für Pflastersteine , Kleiyschlag
re-, evtl . Säulenbasalt in gün¬
stiger Lage zur Eisenbahn.

Offerten unter A . B . 12 an
die Expedition d . Blattes erbeten.

Zägemöller
Znr Herbslpflanznng!

4 und 5 jährige verschütte

Fichtenpflanzen

gesucht , welcher auch Sägen
schärfen kann , sow . Sägewerks¬
arbeiter braucht

Ferdinand Wetfo,
Freusburg a ./Sieg , b. Kirchen.

liefert
ilcs . Lindemann,

Oberhundem.

Suche

Tüchtiger , zuverlässiger

Platzmeister,
verkäufl . Billenbe-
sitz oder Wohn-

Geschäfts -Haus , Industrielle
Liegenschaft , Ziegelei , Spekula¬
tionsobjekt . Offerten von Eigen-
tümer an Hermann Krause,
Postlagernd Darmstadt.

der auch mit Pferden umzugehen
weiß , zu baldigstem Eintritt ge¬
sucht . Bei gutem Gehalt , freie
Wohnung , Licht und Brand-
Gute Zeugnisse erforderlich.

Gastaa Berger& Cie.,
Faßsabrik , Hachenburg.
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